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Wurstwaren
Der Verkauf von Wurstwaren findet Dienstag und

Donnerstag Vormittag in der Frohnfeste auf dem Rat¬
hausplatze statt. Zur Abgabe gelangen Tessiner Salam
und Coppa.

Stockrüben (Wrücken)
Die Abgabe von Wrücken findet am Mittwoch vor

8—11 Uhr vormittags im Arbeiterheim, Schulgasse
(Turnsaal, rückwärts) statt. Preis per 100 Kg. Kr. 17·50.

Käse
Die Abgabe von Käse gegen Käsekarten wird in

den Verkaufsstellen Dreher, Kick und Kocher fortgesetzt
Goudakäse (30 % fett) wird in diesen Verkaufs¬

stellen ohne Käsekarten abgegeben
Hühnerfutter.

Die Verteilung von Gerstenkleie findet in folgenden
Reihenfolge statt

I. Bezirk, Montag von 8—11 Uhr A—K
2—5

»Dienstag „ 8—11 „ T—Z
„ 2—5 „ A—MII.

„ 8—11 „ N—ZMittwoch
„ „ A—M2—5nIII.

N—ZDonnerstag „ 8—11
A—Z.2—5IV. 1

Die Bezugsbücher sind mitzubringen.

Stadtrat Dornbirn, am 4. Jänner 1917.
Der Bürgermeister: E. Luger.

Fleischverkauf.

(Schlachthaus)In der städt. Fleischverkaufsstelle
p. Kg. Kr.kommen zum Verkaufe:

Rindfleisch z. Sieden 4·50

5·60Rindfleisch z. Braten
Beiried und Lungenbraten (ohn

7.—Zuwage)
1•—Leber, Nieren, Milz
3Lunge
3•—Kutteln
9•—jeräucherte Schweinshaxen
9•Rippengeräucherte
9·90Speck
8•—Braunschweigerwurst
3·60VorderesSchaffleisch

Hinteres 4•—

VorderesKalbfleisch 2·90
Hinteres 330
Schulter, Rücken, HintHirschfieisch 3.80
Ragout 2.—
HinteresRehfleisch, 5.20

Ragout 4.—
Verkaufstage:

Dienstag ½8—10 Uhr vorm
Donnerstag ½8—10 Uhr vorm.
Samstag ½8—11 Uhr vorm. und 3—6 Uhr nachm

Stadtrat Dornbirn, am 5. Jänner 1917.
Der Bürgermeister: E. Luger

Festsetzung von Höchstpreisen für

Kalpfleisch.
Bis auf weiteres werden die zulässigen Höchstpreise

ürKalbfleisch in Vorarlberg festgesetzt wie folgt:

Nierenbraten, Schlegel und sonstiges HinteresKr. 3.30 per Kilogramm.

2. Für das übrige Fleisch (Vorderes) und Innereien
2.90 per Kilogramm.Kr.

diese Höchstpreiskundmachung muß in allen Fleisch¬
verkaufsstellen an deutlich sichtbarer Stelle angeschlagen
werden.

Feldkirch, am 29. Dezember 1916
Der k. k. Statthaltereirat

und Leiter der Bezirkshauptmannschaft:
Cornet.

Meldepflicht für Urlauber.
Alle dem Soldatenstande angehörigen Personen, die

inen Urlaub in Dornbirn zubringen, haben sich im
Rathause, Zimmer Nr 7, (Militärabteilung) und bei
der k. k. Gendarmerie an= und abzumelden

Die Bestätigung über die Verrichtung landwirtschaft¬
licher Arbeiten während des Urlaubes obliegt dem Stadtrate
und erfolgt bei der Abmeldung; der Stadtrat ist aber
nur dann imstande eine solche zu geben, wenn der Ur
lauber sich gleich bei der Ankunft hieramts meldet

Die Angehörigen der Urlauber werden ersucht
dieselben auf diese Meldevorschrift aufmerksam zu machen.

Stadtrat Dornbirn, am 5. Jänner 1917.
Der Bürgermeister: E. Luger.

Abgabe der Badeofenzylinder (Blasen
für Kohlenfeuerung.

Gemäß Ministerialverordnung vom 6. Dezember
916, R.=G.=Bl. 405, sind die Kupferzylinder (Blasen)

jener Badeöfen, die für Holz= und Kohlenfeuerung ein¬
gerichtet sind, zur Abgabe angefordert.

Die Besitzer solcher Oefen haben sich bis 15. Jänner
1916 bei der Gemeindevorstehung zu melden, welche
mit ihnen nachstehende Anzeige aufzunehmen hat.
1. den Ort (Gemeinde, Straße, Hausnummer), wo sich

die Oefen befinden,
2. die Anzahl der Oefen,
3. die rechtsverbindliche Erklärung des Besitzers, ob er

elbst für einen allfälligen Ersatz sorgt oder um die
Beistellung des Ersatzes (Zylinder aus verzinktem
Eisenblech) ansucht,

den Namen und die Adresse des Besitzers.
Die Gemeinden haben vorzusorgen und zu über

wachen, daß alle anzeigepflichtigen Parteien ihre Anzeige
erstatten und haben Säumige zur Anzeige zu bringen

lebertretungen werden mit Geldstrafen bis 5000

Kronen oder Arrest bis zu 6 Monaten bestraft.

Feldkirch, am 29. Dezember 1916.
Der k. k. Statthaltereirat

und Leiter der Bezirkshauptmannschaft:

Cornet m. p.
Die Besitzer vorbezeichneter Oefen in Dornbirn

werden hiemit aufgefordert, die vorgeschriebene Anzeige
zuverlässig bis 15. ds. Mts. hieramts, Zimmer Nr. 4,
zu erstatten

Stadtrat Dornbirn, am 3 Jänner 1917
Der Bürgermeister: E. Luger

Landesviehverkehrsstelle.
Um feststellen zu können, ob und wieviel Zucht¬

und Nutzvieh in Vorarlberg noch überschüssig ist und
daher noch ausgeführt werden muß, wird die Gemeinde¬
vorstehung ersucht, mittelst beiliegender Postkarte bis
9. Jänner 1917 hierüber zu berichten.


